
Niederschrift 
(öffentlicher Teil) 

über die Sitzung des Ortschaftsrates Senst 

 
 Sitzungstermin: Montag, 08.07.2019 
 Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
 Sitzungsende: 20:30 Uhr 
 Ort, Raum: im Dorfgemeinschaftshaus, Senster 

Dorfstraße 48, 

Anwesend waren: 

 

 Ortsbürgermeister 
Herr Alfred Stein  

 

 Ortschaftsrat 
Ortschaftsrat Maik Freder  
Ortschaftsrat Norbert Fräßdorf  
Ortschaftsrätin Silke Kobold  
Ortschaftsrat Sebastian Schrödter  
 
 

Es fehlten: 

Keiner 

 

 
 
 
Gäste: 
Keine 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfähigkeit war gegeben:   war nicht gegeben:  
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Protokoll: 

 1. Eröffnung der Sitzung durch das an Jahren zweitälteste Mitglied des Ort-
schaftsrates,  
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit.  
Bestätigung der Tagesordnung 

 Das an Jahren zweitälteste Mitglied des Ortschaftzsrates, Herr Maik Freder, be-
grüßte alle anwesenden Ortschaftsräte und stellte die Beschlussfähigkeit fest. 
Anschließend machte er auf die fristgemäße Einladung und öffentliche Bekannt-
machung aufmerksam.  
Danach wurde die Tagesordnung einstimmig angenommen.   
 
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

5 5 0 5 0 0 

 

 
 2. Verpflichtung der ehrenamtlichen Mitglieder des Ortschaftsrates auf die 

gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten durch das an Jahren zweitäl-
teste Mitglied des Ortschaftsrates 

 OR Freder bat alle ehrenamtlichen Mitglieder des Ortschaftsrates sich von ihren 
Plätzen zu erheben und folgende Verpflichtungserklärung gemeinsam nachzu-
sprechen: 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte 
Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Coswig 
(Anhalt) und der Ortschaft Senst gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das 
ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“     
 

  
 3. Belehrung der Ortschaftsräte zu den ihnen obliegenden Pflichten sowie den 

Regelungen zur Haftung 
 Des Weiteren machte OR Freder alle Ortschaftsräte auf den ihnen schriftlich vor-

liegenden Hinweis mit den Pflichten nach den §§ 32 und 33 KVG LSA sowie auf 
die Regelungen des § 34 KVG LSA aufmerksam. Er bat darum, jeweils ein unter-
schriebenes Exemplar an das Protokoll zu übergeben, um die Belehrung akten-
kundig zu machen.     
 

  

 
 4. Wahl des/r Ortsbürgermeisters/in der Ortschaft Senst 
 OR Freder bat um Vorschläge für die Funktion des Ortsbürgermeisters. Er selbst 

schlug OR A. Stein vor. 
Weitere Vorschläge gab es nicht. 
In offener Wahl wurde OR Stein einstimmig zum Ortsbürgermeister der Ortschaft 
Senst gewählt. 
Herr A. Stein nimmt die Wahl an.     
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 5. Gültigkeit der Wahl des/r Ortsbürgermeisters /in der Ortschaft Senst 
Vorlage: COS-BV-041/2019 

 Nach erfolgter Wahl des Herrn Stein zum Ortsbürgermeister der Ortschaft Senst 
wurde die Wahl des Ortsbürgermeisters bestätigt.     
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

5 5 0 5 0 0 

 

 

 
 6. Verpflichtung des an Jahren zweitältesten Mitgliedes des Ortschaftsrates 

durch den Vorsitzenden des Ortschaftsrates 
 Der Ortsbürgermeister A. Stein bat nun den an Jahren zweitältesten Herr Freder 

sich vom Platz zu erheben und folgende Verpflichtungserklärung gemeinsam 
nachzusprechen: „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen 
und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die 
Rechte der Stadt Coswig (Anhalt) und der Ortschaft Senst gewissenhaft zu wah-
ren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 
Anschließend wurde auf die Belehrung zu den Pflichten und Rechten nach §§ 32, 
33 und § 34 KVG LSA hingewiesen und gebeten, ein unterschriebenes Exemplar 
an das Protokoll zu übergeben, um die Belehrung aktenkundig zu machen.    
 

  

 

 
 7. Wahl des/r  stellvertretenden Ortsbürgermeisters/in der Ortschaft Senst 
 Der Ortsbürgermeister A. Stein schlug OR M. Freder als stellv. Ortsbürgermeister 

vor. 
In offener Wahl wurde OR Freder mit 4 ja-Stimmen und 1 Enthaltung zum stell-
vertretenden Ortsbürgermeister der Ortschaft Senst gewählt. 
OR Freder nimmt die Wahl zum stellv. Ortsbürgermeister der Ortschaft Senst an.     
 

  

 

 
 8. Gültigkeit der Wahl des/r stellvertretenden Ortsbürgermeisters/in der Ort-

schaft Senst 
Vorlage: COS-BV-042/2019 

 Nach erfolgter Wahl von Herrn Freder zum stellv. Ortsbürgermeister der Ortschaft 
Senst wurde die Wahl des stell. Ortsbürgermeisters einstimmig bestätigt.     
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

5 5 0 5 0 0 

 
 

 
 9. Geschäftsordnung für den Ortschaftsrat der Ortschaft Senst 

Vorlage: COS-BV-043/2019 
 Ohne Anfragen, Wortmeldungen und Diskussionen wurde die Geschäftsordnung 

beschlossen.    
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      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

5 5 0 5 0 0 

 

 

 
 10. Einwohnerfragestunde 
 Die Einwohnerfragestunde entfiel, da kein Einwohner anwesend war.    

 
  

 
 11. Dorffest 2019 
 Termin: 07.09.2019 

 
Zeltaufbau am 05.09.2019 
 
Ablauf: 
11.00 Uhr Seifenkistenrennen Straße nach Pülzig 
12.00 Uhr Eröffnung Festzelt 
12.15 Uhr Mittagstisch 
13.30 Uhr Programm  
                 Andacht mit musikalischer Umrahmung  
                 Blasmusik 
                 Kinderbelustigung und vieles mehr 
 
Plakate mit Programm bis 19.08.2019     
 

  

 
 12. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen 
 Der Ortsbürgermeister informierte: 

 
Fraktionen im Stadtrat 
Ausschüsse und Vorsitzende im Stadtrat 
Wahl Stadtratsvorsitzender 
Verwendung der Mittel aus dem örtlichen Brauchtum (siehe Protokoll Sitzung 
25.02.2019) 
 

- Erläuterungen zur Einreichung Haushaltsplanung 2019 und 2020 
Planung von 2019 komplett für 2020 übernehmen 

- Nachtragshaushalt 2019 
Ablauf Dorfteich und Straßeneinläufe sind zugesetzt bzw. verstopft. Bei 
Regen große Wasseransammlung in der Kurve nach Straach (Gefahr für 
den Verkehr!) Reparatur dringend erforderlich. 

- Ersatzpflanzung Friedhof Senst (Borkenkäferbefall) 
- Bushaltestelle für 2019 ist genehmigt und Vergabe wird vorbereitet. 
- Borkenkäferbefall auf dem Friedhof 

Um den Borkenkäferbefall einzudämmen, wurde durch den Ortsbürger-
meister ein ehrenamtlicher Einsatz organisiert. Ein großes Dankeschön an 
alle Helfer, ca. 15 Personen und an die Agrargenossenschaft Cobbels-
dorf, die die Technik zur Verfügung stellte, um die Bäume, ca. 15 m hoch, 
gefahrlos und ohne Schäden zu besichtigen. 
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Anfrage von OR`in Kobold: 
Bestattung „Grüne Wiese“ – Wie kann das auf dem Friedhof Senst umgesetzt 
werden? Die Anfrage erfolgte schon in der Sitzung am 12.06.2018. 
 
Termin: 
14.08.2019, 13.00 Uhr im DGH Senst mit LSBB/Verwaltung und Ortschaftsrat 
Senst 
Problematik: Kurvenausbau Landesstraße 
 
   
 

  
 
 
Coswig (Anhalt), den 08.07.2019 
 
 
 
 
 
 
Alfred Stein     
Ortsbürgermeister/Protokoll 
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